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 Veröffentlicht am 12.10.2007

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VVG §10 Abs1;

VVG §11;

VVG §2;

VVG §4;

Rechtssatz

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. etwa die in Walter/Thienel, Verwaltungsverfahren II2, zu

§ 4 VVG E 169 8 zitierte Judikatur) tri8t, wenn die voraussichtlichen Kosten einer Ersatzvornahme im Wege einer

"amtlichen Kostenschätzung" ermittelt werden, die Beweislast für die Behauptung der preislichen Unangemessenheit

dieser Kosten den Verp=ichteten. Die amtliche Kostenschätzung muss jedoch so aufgeschlüsselt sein, dass dem

Verp=ichteten die Möglichkeit der Überprüfung und damit der Konkretisierung der preislichen Unangemessenheit

eingeräumt wird.
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